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Besetzung des Schöffenwahlausschusses für den Amts-
gerichtsbezirk Meiningen durch den Kreistag des Land-
kreises Schmalkalden-Meiningen

Der Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen hat die für den 
Schöffenwahlausschuss des Amtsgerichtsbezirks Meiningen erforderli-
chen Vertrauenspersonen nach Nummer 3.3 der Verwaltungsvorschrift 
des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz 
zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Schöffen und Jugend-
schöffen, Auslosung und Einberufung der Schöffen und Jugendschöf-
fen in der Fassung vom 10. Oktober 2022 gewählt. Zuvor wurden die im 
Kreistag vertretenen Fraktionen aufgefordert, entsprechende Wahlvor-
schläge hierfür zu unterbreiten. Die von einer Fraktion im Kreistag dar-
aufhin vorgeschlagene Vertrauensperson wurde vom Kreistag in seiner 
letzten Sitzung wiederum nicht gewählt, wobei die Kreisverwaltung der 
Annahme ist, dass hierfür eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesen-
den Kreistagsmitglieder erforderlich ist. Nummer 3.3 der oben genann-
ten Verwaltungsvorschrift regelt allerdings, dass Vertrauenspersonen 
mindestens von der Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl des Kreis-
tags gewählt werden müssen. 

Wir fragen die Landesregierung:

1. Ist der Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen bei der 
Wahl von Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss nach 
zuvor erfolgter Aufforderung an die im Kreistag vertretenen Fraktionen 
zur Benennung von Kandidaten im Hinblick auf § 40 Abs. 3 Satz 2 
Gerichtsverfassungsgesetz an § 10 Abs. 2 Satz 2 seiner Hauptsat-
zung gebunden?

2. Welche Mehrheit ist für die Wahl von Vertrauenspersonen zum Schöf-
fenwahlausschuss des Amtsgerichtsbezirks Meiningen durch den 
Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen tatsächlich er-
forderlich?

Sesselmann  Aust

Druck: Thüringer Landtag, 4. Juli 2023

K l e i n e  A n f r a g e  7 /

der Abgeordneten Sesselmann und Aust (AfD)

5012

Thüringer Landtag
7. Wahlperiode


	Besetzung des Schöffenwahlausschusses für den Amtsgerichtsbezirk Meiningen durch den Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen
	Wir fragen die Landesregierung:


